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Gesetzentwurf der Landesregierung 

 

Gesetz zur Änderung des Lehrkräftebildungsgesetzes Schleswig-Holstein 

und Anpassung besoldungsrechtlicher Vorschriften 

Vom … 

 

A. Problem 

Die Regierungsfraktionen haben im Koalitionsvertrag (S. 27) vereinbart, dass das 

Lehrkräftebildungsgesetz Schleswig-Holstein (LehrBG) weiterentwickelt wird, aber in 

wesentlichen Teilen erhalten bleibt. Neben dem Lehramt an Gymnasien soll ein 

Lehramt an Gemeinschaftsschulen angeboten werden. Im Gegenzug soll das Lehr-

amt für Sekundarschullehrkräfte entfallen. 

 

B. Lösung 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Änderungsgesetzes soll durch Artikel 1 das 

Lehrkräftebildungsgesetz geändert werden. Das Lehramt an Gymnasien ersetzt das 

bisherige Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Sekundarschullehr-

amt). Ferner wird das Lehramt an Gemeinschaftsschulen im Gesetz aufgenommen 

und im Gegenzug entfällt das Lehramt an Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt 

Sekundarstufe I. 

Vor dem Hintergrund des Lehrkräftebedarfs ist darüber hinaus vorgesehen, den bis-

her ausschließlich für den berufsbildenden Bereich zugelassenen Direkteinstieg (§ 8 

Absatz 2 LehrBG) für alle Lehrämter zu öffnen. Damit besteht die Möglichkeit, durch 

die LVO-Bildung einen Direkteinstieg auch für andere Lehrämter zu regeln. 

Die weiteren Änderungen des LehrBG dienen der Klarstellung oder sind redaktionel-

ler Natur. 

Mit Artikel 2 des Änderungsgesetzes wird die Amtsbezeichnung „Gemeinschafts-

schullehrkraft“ in Anlage 1 des Besoldungsgesetzes ergänzt. 

Das Änderungsgesetz soll zum 1. Februar 2019 in Kraft treten. 

 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Kosten und Verwaltungsaufwand 

1. Kosten 

Keine Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. 

 

2. Verwaltungsaufwand 

Durch die Einführung der neuen Lehrämter entsteht im MBWK, im IQSH sowie an 

den Hochschulen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand, der mit den vorhandenen 

Ressourcen geleistet werden kann. 

 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Keine. 

 

E. Länderübergreifende Zusammenarbeit 

Der Gesetzentwurf wird zeitgleich mit der Verbandsanhörung im Rahmen des Kon-

sultationsverfahrens den norddeutschen Küstenländern zugeleitet. Darüber hinaus 

erfolgt ein Informationsaustausch über die KMK gemäß der „Vereinbarung zum In-

formationsaustausch über laufbahnrechtliche, besoldungs- und versorgungsrechtli-

che sowie weitere beamtenrechtliche Regelungen im Schulbereich“. 

 

F. Information des Landtages nach Artikel 28 der Landesverfassung 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt nach der ersten Kabinettsbefassung mit 

Schreiben vom … 

 

G. Federführung 

Federführend ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
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Entwurf 

 

Gesetz zur Änderung des Lehrkräftebildungsgesetzes Schleswig-Holstein 

und Anpassung besoldungsrechtlicher Vorschriften 

Vom… 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung des Lehrkräftebildungsgesetzes 

Das Lehrkräftebildungsgesetz Schleswig-Holstein vom 15. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-

H. S. 134), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 464), wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe „§ 14 Studium für das Lehramt an Grundschulen“ wird die 

Angabe „§ 15 Studium für das Lehramt an Gemeinschaftsschulen“ eingefügt. 

b) Die bisherigen §§ 15 bis 34 werden die §§ 16 bis 35. 

c) Die Überschrift zu § 16 erhält folgende Fassung: 

„Studium für das Lehramt an Gymnasien“. 

d) Die Überschrift zu § 34 erhält folgende Fassung:  

„Übergangsbestimmungen“. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Es gibt folgende Lehrämter: 

1. das Lehramt an Grundschulen, 

2. das Lehramt an Gemeinschaftsschulen, 

3. das Lehramt an Gymnasien, 

4. das Lehramt für Sonderpädagogik, 

5. das Lehramt an berufsbildenden Schulen, 

6. das Lehramt für Fachpraxis an berufsbildenden Schulen.“ 
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b) Folgender Absatz 4 wird eingefügt: 

„(4) Die Befähigung zum Lehramt an Gemeinschaftsschulen berechtigt zum 

Unterricht in der Sekundarstufe I an Gemeinschaftsschulen. Verfügen Lehr-

kräfte mit der Befähigung zu einem Lehramt an Gemeinschaftsschulen über 

ein studiertes Fach der Sekundarstufe II, sind sie in diesem Fach zum Unter-

richt in der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II berechtigt und können an 

Gemeinschaftsschulen und Gymnasien eingesetzt werden. Bei besonderem 

Bedarf können Lehrkräfte mit der Befähigung zum Lehramt an Gemein-

schaftsschulen auch in geeigneten Bildungsgängen anderer Schularten einge-

setzt werden.“ 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Befähigung zum Lehramt an Gymnasien berechtigt zum Unterricht in 

der Sekundarstufe I und II an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Lehr-

kräfte mit der Befähigung zum Lehramt an Gymnasien können in den studier-

ten Fächern an berufsbildenden Schulen in einem geeigneten Bildungsgang 

eingesetzt werden.“ 

d) Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden die Absätze 6 bis 8. 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Masterstudiengang“ die Worte „ei-

ner Hochschule“ eingefügt. 

b) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Darüber hinaus können auch Absolventinnen und Absolventen mit einem 

Bachelorabschluss einer Hochschule oder Diplomabschluss einer Fachhoch-

schule für die Übernahme eines Lehramtes qualifiziert werden, wenn die sons-

tigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind.“  

4. In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „den“ gestrichen. 

5. In § 13 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „4“ durch die Angabe „5“ ersetzt. 

6. Folgender § 15 wird eingefügt: 

„§ 15 

Studium für das Lehramt an Gemeinschaftsschulen 
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(1) Das Studium zur Vorbereitung auf das Lehramt an Gemeinschaftsschulen um-

fasst die fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftli-

chen Anteile, die für eine Unterrichtstätigkeit in der Sekundarstufe I erforderlich 

sind. 

(2) An der Europauniversität Flensburg können mit Zustimmung des für Bildung 

und des für Wissenschaft zuständigen Ministeriums Studiengänge zur Vorberei-

tung auf das Lehramt an Gemeinschaftsschulen eingerichtet werden, die in einem 

Fach die fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftli-

chen Anteile umfassen, die für eine Unterrichtstätigkeit in der Sekundarstufe I und 

der Sekundarstufe II erforderlich sind.“ 

 

7. Die bisherigen §§ 15 bis 34 werden die §§ 16 bis 35. 

 

8. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Studium für das Lehramt an Gymnasien“. 

b) Das Wort „Sekundarschullehramt“ wird durch die Worte „Lehramt an Gymna-

sien“ ersetzt. 

9. § 19 erhält folgende Fassung: 

„§ 19 

Akkreditierung 

Bei der Programmakkreditierung lehramtsbezogener Bachelor- und Masterstudi-

engänge gehört dem Gutachtergremium der von der Hochschule beauftragten 

Akkreditierungsagentur eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Bildung zustän-

digen Ministeriums an; er oder sie tritt an die Stelle der Vertreterin oder des Ver-

treters der beruflichen Praxis. In den Fächern Evangelische oder Katholische Re-

ligion tritt zusätzlich eine Vertreterin oder ein Vertreter der örtlich zuständigen 

Landeskirche oder Diözese hinzu. Der Prüfbericht der Akkreditierungsagentur 

über die Einhaltung der formalen Kriterien sowie die Abgabe des Gutachtens zu 

den fachlich-inhaltlichen Kriterien an den Akkreditierungsrat bedürfen der Zu-

stimmung der in Satz 1 und 2 genannten Personen. Sofern eine systemakkredi-
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tierte Hochschule lehramtsbezogene Bachelor- und Masterstudiengänge auf der 

Grundlage ihres Qualitätsmanagementsystems bewertet, gelten die Mitwirkungs-

rechte nach Satz 1 und 2 sowie das Zustimmungserfordernis zu dem Gutachten 

zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien entsprechend.“ 

10. In § 20 Satz 1 wird das Wort „Lehrerbildung“ durch das Wort „Lehrkräftebil-

dung“ ersetzt. 

11. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „im Vorbereitungsdienst“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 24“ durch die Angabe „§ 25“ ersetzt. 

12. In § 33 werden die Worte „im Vorbereitungsdienst“ gestrichen. 

13. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Übergangsbestimmungen“. 

b) Absatz 1 wird gestrichen. 

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 1 bis 3. 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „und Lehrkräfte mit der Befähigung zu 

einem Lehramt an Gemeinschaftsschulen“ gestrichen.  

e) Die bisherigen Absätze 5 bis 8 werden gestrichen. 

f) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt: 

„(4) Für Lehrkräfte mit der Befähigung zum Lehramt an Sekundarschulen mit 

dem Schwerpunkt Sekundarstufe I gelten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die 

für die Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen geltenden Bestimmungen. 

(5) Für Lehrkräfte mit der Befähigung zum Lehramt an Gymnasien und Ge-

meinschaftsschulen (Sekundarschullehramt) gelten ab Inkrafttreten dieses 

Gesetzes die für die Lehrkräfte an Gymnasien geltenden Bestimmungen.“ 
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Artikel 2 

Änderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein 

Anlage 1 des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2012 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Februar 2018 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 58), wird wie folgt geändert: 

In der Besoldungsgruppe A 13 wird nach der Angabe „Sekundarschullehrkraft mit 

dem Schwerpunkt Sekundarstufe I 

- mit zwei Fächern auf dem Niveau der Sekundarstufe I - 17) 

- mit einem Fach auf dem Niveau der Sekundarstufe I und mit einem Fach auf dem 

Niveau der Sekundarstufen I und II - 17)“ 

die Angabe  

„Gemeinschaftsschullehrkraft 

- mit zwei Fächern auf dem Niveau der Sekundarstufe I - 17) 

- mit einem Fach auf dem Niveau der Sekundarstufe I und mit einem Fach auf dem 

Niveau der Sekundarstufen I und II - 17)“ 

eingefügt. 

 

Artikel 3 

Übergangsregelung 

Die bestehenden Satzungen der Hochschulen sind innerhalb eines Jahres nach In-

krafttreten dieses Gesetzes an die Bestimmungen des Lehrkräftebildungsgesetzes 

gemäß Artikel 1 anzupassen. Bis zu einer Anpassung nach Satz 1 sind sie in der je-

weils geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2019 in Kraft. 
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

Kiel, 

 

 

 

 

 

Daniel Günther 

Ministerpräsident 

Monika Heinold 

Finanzministerin 

Karin Prien 

Ministerin für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur 
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Begründung 

Artikel 1 

Zu Nummer 1, Änderung der Inhaltsübersicht 

a) Aufgrund der Einführung des neuen Lehramtes an Gemeinschaftsschulen wird 

ein neuer § 15 eingefügt. 

b) Die Nummerierung der nachfolgenden Paragrafen ändert sich entsprechend. 

c) Die Umwandlung des Lehramtes an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Se-

kundarschullehramt) in das Lehramt an Gymnasien führt zu einer entsprechend 

veränderten Bezeichnung des § 16. 

d) Da die Sonderregelungen in § 34 Absatz 1 gestrichen werden, wird die Bezeich-

nung des § 34 entsprechend geändert.  

 

Zu Nummer 2, Änderung § 3 

a) In der Aufzählung der Lehrämter in § 3 Absatz 1 wird das Lehramt an Gemein-

schaftsschulen ergänzt und das Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschu-

len (Sekundarschullehramt) durch das Lehramt an Gymnasien ersetzt. 

b) Der neue Absatz 4 des § 3 regelt den Einsatz von Lehrkräften des Lehramtes an 

Gemeinschaftsschulen. Die Regelungen entsprechen inhaltlich den bisherigen 

Regelungen des § 33 Absatz 1 Sätze 4 bis 6 für den Einsatz von Lehrkräften, die 

eines oder beide Fächer auf dem Niveau der Sekundarstufe I studiert haben (bis-

heriges „Lehramt an Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I“). 

c) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5. In den Sätzen 1 und 2 des neuen Ab-

satzes 5 wird jeweils das Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen 

(Sekundarschullehramt) in das Lehramt an Gymnasien umgewandelt. Zur Klar-

stellung werden in Satz 1 die Einsatzorte „Gymnasien und Gemeinschaftsschu-

len“ ergänzt. Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden aufgrund des Wegfalls des 

Sekundarschullehramtes und der Regelungen des bisherigen § 33 Absatz 1 ge-

strichen. 

d) In Folge der Einfügung des neuen Absatzes 4 ändert sich die Nummerierung der 

nachfolgenden Absätze. 
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Zu Nummer 3, Änderung § 8 

a) Die Änderung in Absatz 1 dient der Klarstellung. Der Masterabschluss einer 

Fachhochschule oder einer Universität eröffnet den Zugang zum Schuldienst in 

besonderen Fällen unter sonst gleichen Voraussetzungen. In Satz 1 werden da-

her nach dem Wort „Masterstudiengang“ die Worte „einer Hochschule“ eingefügt. 

Damit sind sowohl Fachhochschulen als auch Universitäten erfasst. 

b) Durch die Klarstellung in Satz 1 ist Satz 2 des Absatzes 1 entbehrlich und wird 

gestrichen. 

c) Absatz 2 wird zum einen redaktionell geändert. Durch Verwendung des Begriffs 

„Hochschule“ wird klargestellt, dass auch Absolventinnen und Absolventen mit ei-

nem Bachelorabschluss sowohl einer Fachhochschule als auch einer Hochschule 

für die Übernahme eines Lehramtes qualifiziert werden können. Zum anderen 

wird die Einschränkung „im Bereich der berufsbildenden Schulen“ gestrichen und 

dadurch die Option geschaffen, diesen Qualifikationsweg (sog. Direkteinstieg) 

auch für andere Lehrämter zu ermöglichen.  

 

Zu Nummer 4, Änderung § 9 

In § 9 Absatz 1 werden durch eine offenere Formulierung auch Kooperationen, z.B. 

mit der Universität zu Lübeck oder der Universität Hamburg, ermöglicht. 

 

Zu Nummer 5, Änderung § 13 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der veränderten Aufzählung in § 3 

Absatz 1. 

 

Zu Nummer 6, Einfügung § 15 

Der neue § 15 regelt das Studium für das Lehramt an Gemeinschaftsschulen. 

Absatz 1 bestimmt, dass ein Studium von zwei Fächern auf dem Niveau der Sekun-

darstufe I zum Lehramt an Gemeinschaftsschulen führt. Die im bisherigen § 33 Ab-

satz 1 für das Lehramt an Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I 

geltende Regelung, dass zwei Fächer auf dem Niveau der Sekundarstufe I an der 

EUF nur dann kombiniert werden dürfen, wenn ein dringender schulischer Bedarf 
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besteht, entfällt. 

Nach Absatz 2 kann an der Europauniversität Flensburg auch weiterhin ein Fach auf 

dem Niveau der Sekundarstufe I mit einem Fach auf dem Niveau der Sekundarstufen 

I und II kombiniert werden. Auch diese Kombination führt zum Lehramt an Gemein-

schaftsschulen. 

 

Zu Nummer 7, Änderung der §§ 15 bis 34 

Durch das Einfügen eines neuen § 15 ändert sich die Nummerierung der nachfol-

genden Paragrafen entsprechend. 

 

Zu Nummer 8, Änderung § 16 

In Folge der Umwandlung des Lehramtes an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen 

(Sekundarschullehramt) in das Lehramt an Gymnasien wird in § 16 die Lehramtsbe-

zeichnung geändert. 

 

Zu Nummer 9, Änderung § 19 

Mit der Änderung des § 19 werden Verfahrensänderungen, die in der von der KMK 

am 07.12.2017 verabschiedeten Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1 

bis 4 Studienakkreditierungsstaatsvertrag vorgesehen sind, umgesetzt. Danach soll 

in den Gutachtergremien die Vertreterin oder der Vertreter des für Bildung zuständi-

gen Ministeriums an die Stelle der oder des Vertreters der beruflichen Praxis treten. 

In den Fächern Evangelische oder Katholische Religion wirkt zusätzlich eine Vertre-

terin oder ein Vertreter der zuständigen kirchlichen Stelle mit. 

Die Entscheidung über die Akkreditierung wird durch den Akkreditierungsstaatsver-

trag auf den Akkreditierungsrat übertragen. Da der Prüfbericht zu den formalen Krite-

rien und das Gutachten über die fachlich-inhaltlichen Kriterien dem Akkreditierungs-

rat nur mit Zustimmung der Vertreterin oder des Vertreters des für Bildung zuständi-

gen Ministerium sowie ggf. der Vertreterin oder des Vertreters der zuständigen kirch-

lichen Stelle vorgelegt werden kann, ist sichergestellt, dass eine positive Entschei-

dung nur mit der Zustimmung dieser Personen getroffen werden kann. Ist eine Hoch-

schule systemakkreditiert, sind die Mitwirkungsrechte und das Zustimmungserforder-

nis in Bezug auf die Einhaltung der fachlich-inhaltlichen Kriterien innerhalb der hoch-



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/ #N!# 

 

13 

schulinternen Qualitätssicherungsverfahren umzusetzen. Einen Prüfbericht zu den 

formalen Kriterien gibt es bei diesen Verfahren nicht. 

 

Zu Nummer 10, Änderung § 20 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

 

Zu Nummer 11, Änderung § 27 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 

a) Da der Abschnitt 3 des LehrBG die 2. Phase der Lehrkräftebildung, den Vorberei-

tungsdienst, regelt, kann in § 27 Absatz 1 - wie auch in den anderen Paragrafen 

dieses Abschnittes - auf die Worte „im Vorbereitungsdienst“ verzichtet werden. 

b) In Absatz 2 wird der Verweis aufgrund der veränderten Nummerierung der Para-

grafen angepasst. 

 

Zu Nummer 12, Änderung § 33 

Durch Streichung der Worte „im Vorbereitungsdienst“ gilt diese Regelung auch für 

Lehrkräfte, die an einer Fort- oder Weiterbildung teilnehmen. 

 

Zu Nummer 13, Änderung § 34 

a) Die Bezeichnung des § 34 wird in „Übergangsbestimmungen“ geändert, weil 

Sonderregelungen in dem Paragrafen nicht mehr enthalten sind. 

b) Absatz 1 mit den Sonderregelungen für das Lehramt an Sekundarschulen mit 

dem Schwerpunkte Sekundarstufe I ist nicht mehr erforderlich, weil dieses Lehr-

amt entfällt und im Gegenzug das Lehramt an Gemeinschaftsschulen (s. § 15) 

eingeführt wird. 

c) Durch die Streichung des Absatzes 1 ist die Nummerierung der nachfolgenden 

drei Absätze anzupassen. 

d) Die Regelungen zum Einsatz von Lehrkräften mit der Befähigung zum Lehramt an 

Gemeinschaftsschulen sind in § 3 Absatz 4 enthalten und können daher in § 34 

Absatz 3 gestrichen werden. 
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e) Der Einsatz von Lehrkräften mit der Befähigung zum Lehramt an Gymnasien ist in 

§ 3 Absatz 5 geregelt. In der Folge wird § 34 Absatz 5 gestrichen. Die Absätze 6 

und 7 werden als Absätze 4 und 5 neu gefasst. Absatz 8 wird gestrichen, weil für 

den Vorbereitungsdienst Übergangsregelungen in der Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung Lehrkräfte enthalten sind. 

f) Absatz 4 enthält Übergangsregelungen für Lehrkräfte mit der Befähigung zum 

Lehramt an Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I. Diese Lehr-

kräfte haben entweder zwei Fächer auf dem Niveau der Sekundarstufe I oder ei-

nes der Fächer auf dem Niveau der Sekundarstufe I und II studiert. Die Ausbil-

dung entspricht dem neuen Lehramt an Gemeinschaftsschulen. Daher finden ab 

dem Inkrafttreten des Änderungsgesetzes die Regelungen für Lehrkräfte an Ge-

meinschaftsschulen Anwendung. 

Absatz 5 enthält Übergangsregelungen für Lehrkräfte mit der Befähigung zum 

Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Sekundarschullehramt). Die-

se Lehrkräfte haben zwei Fächer auf dem Niveau der Sekundarstufe I und II stu-

diert. Die Ausbildung entspricht dem neuen Lehramt an Gymnasien. Daher finden 

ab dem Inkrafttreten des Änderungsgesetzes die Regelungen für Lehrkräfte an 

Gymnasien Anwendung. 

Artikel 2 

Durch die Aufnahme des neuen Lehramtes an Gemeinschaftsschulen im Lehrkräfte-

bildungsgesetz anstelle des Lehramtes an Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt 

Sekundarstufe I (s. § 3 LehrBG) ist eine neue Amtsbezeichnung notwendig. 

Artikel 3 

Für die Anpassung der Hochschulsatzungen bedarf es einer einjährigen Übergangs-

regelung. 

Artikel 4 

Das Änderungsgesetz soll am 1. Februar 2019 in Kraft treten. 




